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Einleitung

1 Einleitung

Viele Menschen fuhlen sich durch Larm — und insbesondere durch Stra-
Renverkehrslarm — belastigt. Gem. einer reprasentativen Umfrage des
Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz (BMUV) aus dem Jahr 2020 fuhlen sich 76 % der deut-
schen Bevolkerung vom Stral’enverkehrslarm mindestens etwas gestort
oder belastigt, 43 % vom Flugverkehrslarm sowie 34 % vom Schienenver-
kehrslarm?.

Larm wirkt sich negativ auf die Gesundheit, die Erholung und die Entspan-
nung aus. Aber auch konzentriertes Arbeiten und das psychische Wohlbe-
finden werden durch Larm negativ beeinflusst.

Larmbelastigung in Deutschland (in %)

Schienenverkehrslarm I

Flugverkehrslarm .

Industrie-/Gewerbeldrm

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

W duferst stark H mittelmaRig M etwas W Uberhaupt nicht H weil nicht

Frage: Wenn Sie einmal an die letzten 12 Monate hier bei lhnen denken, wie stark haben Sie Quelle: Umweltbundesamt 2020
sich personlich durch den Larm von folgenden Dingen gestort oder beldstigt gefthlt?
(Angaben in Prozent, Abweichungen von 100 Prozent rundungsbedingt)

Abb. 1.1 Larmbeléstigung in Deutschland?

1 https://www.umweltbundesamt.de/themen/laerm/verkehrslaerm#belastigung-
durch-verkehrslarm
Zhttps://www.umweltbundesamt.de/themen/laerm/laermwirkungen/laermbelaestigu

ng

»
r C‘J rUmwelt und Verkehr GmbH 1



Einleitung

Der Larmaktionsplan ist ein wichtiges Instrument, welches zur Aufgabe hat,
den Verkehrslarm — im Bestandsnetz auf Autobahnen, Bundes- und Lan-
desstralten — zu betrachten und bei Feststellung einer Larmbelastung die-

sen zu minimieren.

Durch den Bundestagsbeschluss des Gesetzes zur ,Umsetzung der EG-
Richtlinie 2002/49/EG Uber die Bewertung und Bekdmpfung von Umge-
bungslarm® (sog. Umgebungslarmrichtlinie) vom 24. Juni 2005 sind far
Hauptverkehrsstrallen oberhalb definierter Verkehrsbelastungen Larmakti-
onsplane (LAP) aufzustellen.

Die Gemeinde Oyten genigt dieser Verpflichtung durch die Aufstellung ei-
nes Larmaktionsplanes 4. Stufe. Dieser ist die Fortschreibung des LAP
3. Stufe mit Beschlussfassung vom 24.01.2019. Der Larmaktionsplan sollte
gem. EU-Frist bis zum 18. Juli 2024 abgeschlossen sein.

Die Beteiligung der Offentlichkeit (durch Offenlegung vom 13.05. bis
11.07.2024) sowie der Trager offentlicher Belange (TOB) wurde durchge-
fuhrt. Anregungen und Bedenken aus dem Beteiligungsverfahren sind im
Anhang dokumentiert und kommentiert.

Der vorliegende Endbericht zur Larmaktionsplanung 4. Stufe soll am

30.10.2024 im Ausschuss fur Klima, Landwirtschaft, Umwelt, Gemeinde-

entwicklung und Energie (KLUGE) beschlossen werden.

S e
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Aufstellung des Larmaktionsplanes
2  Aufstellung des Larmaktionsplanes

2.1 Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Larmminderungsplanung sind im § 47a-f
Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz (BImSchG) geregelt und gehen auf die
»Richtlinie 2002/49/EG*“ des Europaischen Parlaments und des Rates vom
25. Juni 2002 uber die Bewertung und Bekdmpfung von Umgebungslarm
zuruck.

Nach der EU-Umgebungslarm-Richtlinie sind im Anschluss an die Larmkar-
tierung Larmaktionsplane zu erstellen, die MalRnahmen zur Minderung der
Larmprobleme enthalten.

Die Larmaktionsplanung ist ebenso wie die Larmkartierung ein kontinuierli-
cher Prozess, der von der Europaischen Union (EU) mit einer flinfjahrigen
Fortschreibungsfrist verankert wurde.

Gemal den rechtlichen Vorgaben werden in der Larmkartierung Auto-
bahnen, Bundesstrallen und Landesstralien berlcksichtigt. Die Zustandig-
keit flr die Larmkartierung dieser Straf3en liegt in Niedersachsen bei dem
Zentralen Unterstitzungsstelle Luftreinhaltung, Larm und Gefahrstoffe
ZUS-LLGS des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts (GAA) in Hildesheim. In
der 4. Stufe der Larmaktionsplanung sind alle StralRen mit einem Jahres-
aufkommen von mehr als 3 Mio. Kfz betroffen, was einem durchschnittli-
chen Aufkommen von rund 8.000 Kfz /24 h (DTV) entspricht sowie Bal-
lungsraume mit Gber 100.000 Einwohnern.

Die Zustandigkeit fir Kreis- und Gemeindestralen liegt bei den Kommu-
nen, die bei Bedarf in einem vorgezogenen Verfahren beim Land gemeldet
werden kénnen. Die Larmkartierung fur die 4. Stufe ist abgeschlossen,
neue Stralen bzw. Anderungen werden erst wieder im Rahmen der Larm-
kartierung der 5. Stufe bertcksichtigt.

Die Zustandigkeit fiur MaBnahmenplanungen des StrafRenverkehrs im
Rahmen des LAP liegt bei den Kommunen. Die Kommune kann auf Basis
der Vorschlage des LAP auf die Baulasttrager einwirken und Abstim-
mungsgesprache zur Umsetzung von MaRnahmen durchfihren. Damit wird
die Behandlung des Larms zu einer ergdnzenden Aufgabe des bestehen-
den Stadtebaurechts, welches eine Berlcksichtigung der Larmsituation le-

o g
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Aufstellung des Larmaktionsplanes

diglich bei Um- oder Neubauten vorsieht. Die Umsetzung der MaRnahmen
bzw. deren Abwagung erfolgt durch die zustandigen Baulasttrager.

Teil des Larmaktionsplans ist auch die Information und Mitwirkung der Of-
fentlichkeit. Diese erfolgt durch die Vorstellung des Entwurfs in der 6ffentli-
chen Sitzung des Fachausschusses und durch die 6ffentliche Auslegung
des Entwurfs fir die Dauer eines Monats, mit der Mdglichkeit fir die Blrge-
rinnen und Blrger eine Stellungnahme abzugeben.

Die Zustandigkeit fir die Larmaktionsplanung des Schienenverkehrs liegt
beim Eisenbahnbundesamt (EBA).

2.2 Wesentliche Neuerungen im Rahmen der Larmkartierung
und Larmaktionsplanung der 4. Stufe

In der Larmaktionsplanung der 4. Stufe kommen erstmalig europaweit ein-
heitliche Berechnungsverfahren zum Einsatz zur besseren Vergleichbar-
keit. In der aktuellen Stufe der Larmkartierung wurde das Berechnungsver-
fahren flir den Umgebungslarm von bodennahen Quellen (BUB) ange-
wandt, mit dem sich im Vergleich zum vorherigen Verfahren (VBUS) ver-
schiedene Anderungen ergeben3+4:

— In Bezug auf das Verkehrsaufkommen werden anstelle von zwei Fahr-
zeugklassen (Leichtverkehr und Schwerverkehr) in der Berechnung
vier Fahrzeugklassen bericksichtigt. Der Schwerverkehr wird in mittel-
schwere und schwere Fahrzeuge unterteilt. Da die Fahrzeugklassen
der BUB nicht denen der Strallenverkehrszahlung (SVZ) entsprechen,
wurden entsprechende Faktoren zur Berechnung festgelegt.

—  Erstmals besteht die Méglichkeit zur Berticksichtigung von Motorradern
in der Larmkartierung.

— Hinsichtlich der Stralkenoberflachen erfolgt eine differenzierte Berech-
nung nach Fahrzeugklassen sowie Fahrgeschwindigkeiten schon ab
30 km/h.

— Der Einfluss des Beschleunigens und Abbremsens vor und nach Am-
pelkreuzungen (AK) und Kreisverkehren (KV) wird durch eine Korrektur

3 Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (2022): Hinweise zur Larmkartierung
3. Aktualisierung

4 Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (2022): Umgebungslarm-
kartierung geht mit neuen Rechenverfahren in die nachste Runde

S e
N (TJ rUrnv1/e!t und Verkehr GmbH 4



Aufstellung des Larmaktionsplanes

bertcksichtigt. Diese Korrektur wird den Antriebs- und Rollgerauschen
zugeschlagen. Jeder Emissionspunkt erhalt abhangig von Verkehrszu-
sammensetzung und Kreuzungsart bis zu einer Entfernung von 100 m
eine individuelle Korrektur.

—  Weitere Veranderungen beispielsweise in der Schallausbreitungsrech-
nung finden sich in der untenstehenden Tabelle.

Parameter VBUS BUB
Emission / Ausbreitung | ein Pegel Pegel in 8 Oktaven
StralRenoberflachen Oberflachenbeiwert Emissionsprofile  fir
DStro verschiedene Bauwei-
sen
Fahrzeugklassen Leichtverkehr, Motorrader, PKW,
Schwerverkehr leichte und schwere
LKW
Antriebs- und Rollge- | zusammengefasst getrennt
rausche
Kreisverkehre / LSA- | nein ja
geregelte Kreuzungen
Emissionshohe 0,5m 0,05m
Reflektion mehrfach einfach

Tab. 2.1 Berechnungsverfahren VBUS und BUB im Vergleich °

Geandert wurde auch die Berechnung der Belastetenzahlen. Das in der
4. Stufe erstmalig angewandte Berechnungsverfahren BEB flhrt zu einer
deutlichen Erhdhung der Belastetenzahlen gegenuber der vorherigen Me-
thode (VBEB).

Statt der bisherigen Gleichverteilung der Einwohner auf alle Fassaden-
punkte wird im BEB das Median-Verfahren angewandt. Das Median-
Verfahren berechnet die Larmbelastung gleichmalig Uber alle Fassaden-
punkte, bildet den Median-Wert und ordnet alle Bewohner der lauteren Sei-
te zu. Dies kann zu einer Verschiebung der Larmbelastung um eine oder
mehrere Pegelklassen nach oben fiihren, was zu einer hoheren Anzahl be-

S Eigene Darstellung nach: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/fachinhalte/L/laermschutz/laermsh/laermkarten.html
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Aufstellung des Larmaktionsplanes

lasteter Menschen in den zu kartierenden Pegelklassen fihrt6. GemaR des
Umweltbundesamts (UBA) ist Uber den gesamten Kartierungsbereich (Lpen
> 55 dB(A), Lnight > 50 dB(A)) mit einer Zunahme von ca. 50 % im Vergleich
zur 3. Stufe zu rechnen. Fur Werte von Lpen > 65 dB(A) sowie Lnignt
> 55 dB(A) ergaben Vergleichsrechnungen eine noch deutlichere Zunahme
von etwa 75 %. Eine Vergleichbarkeit der Belastetenzahlen von der 3. zur
4. Stufe ist daher kaum maoglich.

2.3 Belastung durch Larm

2.3.1 Grundlagen

Um die Komplexitat der subjektiven Larmwahrnehmung handhabbar zu
machen, wurden objektive Verfahren zur Bewertung von Schall entwickelt,
die zu einer ,Normierung der Larm- und Schallbeurteilung® fihren.

Schall ist auf Schwingungen in der Luft zurtickzufiihren, die sich von einer
Schallquelle ausgehend in der Luft bewegen. Die Luftdruckschwankungen
sind als Schalldruck wahrnehmbar. Je grofier diese Schwankungen sind,
umso lauter ist die Schallwahrnehmung. Dabei wird die Spanne zwischen
der Hoérschwelle, d.h. dem Punkt, an dem ein Gerausch Uberhaupt
wahrnehmbar ist und der Schmerzgrenze fir das menschliche Gehdr flr
eine Beschreibung der Gerauschempfindung herangezogen.

Zur Ubersichtlicheren Darstellung gibt man den Schallpegel in Dezibel (dB)
an. Die Dezibel-Skala ist logarithmisch aufgebaut. Die ,A“-Bewertung
(dB(A)) berucksichtigt die Tatsache, dass das Ohr insbesondere bei
mittlerer Lautstarke die mittleren Tonlagen als lauter wahrnimmt als tiefe
oder sehr hohe Tone.

Abb. 2.1 zeigt eine Reihe bekannter Gerausche und ihre Einordnung auf
der dB(A)-Skala.

6 Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (2022): Hinweise zur Larmkartierung
3. Aktualisierung
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Aufstellung des Larmaktionsplanes

Relativer Schalldruck

10 1000 100.000

100 1.000.000

0 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120

|

1
|
ISchallpegel in dB(A)
0
i

Extreme Ruhe Grundpegel Zimmer - PKW - Diskotheken
(In Stadten nicht| im Haus lautstirke Verkehr a =
mehr vorhanden)| (Fliistern) Gehdrschaden
Sehr ruhiges Normale Schreib- LKW -Verkehr Flugzeuge
Zimmer Unterhaltung maschine, im Nahbereich.
Drucker Rockkonzerte

Abb. 2.1 Bekannte Gerdusche und ihre Einordnung auf der dB(A)-Skala’

2.3.2 Auswirkungen der Gerauschbelastung

Der Anteil der durch den Verkehrslarm betroffenen Bevoélkerung ist hoch.
Nach Angaben der EU-Kommission8 sind in Europa rund 20 % der Bevol-
kerung insgesamt und 15 % im Nachtzeitraum von StralRenverkehrslarm
Uber 55 dB(A) betroffen. Durch vom Schienenverkehr induzierten Larm
Uber 55 dB(A) sind 4 % uber gesamten Tag und 3 % in der Nacht betroffen.
Etwa 1,5 % Uber den gesamten Tag bzw. etwa 0,5 % in der Nacht sind
Larm vom Luftverkehr ausgehend ausgesetzt.

Das Recht des Menschen auf Gesundheit erfordert, Larmfolgen nicht nur
wegen somatischer, sondern bereits wegen psychischer und das soziale
Wohlbefinden beeintrachtigender Auswirkungen zu bekampfen. Der Ein-
fluss von Verkehrslarm auf die Gesundheit ist vielfaltig und kann erhebliche
negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben. Grundsatzlich wird
dem Larm bereits ab einem niedrigen Mittelungspegel ein Belastigungsfak-
tor zugeordnet. Zahlreiche chronische Erkrankungen haben ihren Ursprung
in einer qualitativ wie quantitativ nicht ausreichenden Nachtruhe. Insbeson-
dere kann die kontinuierliche Belastung durch Verkehrslarm zu Schlafsté-
rungen fihren, was wiederum zu Mudigkeit und verminderter Leistungsfa-
higkeit fihren kann. Daruber hinaus ist Larm eine bedeutende Stressquelle,

7 PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbiiro Richter-
Richard, Aachen, Hrsg.: Umweltbundesamt (UBA), Handbuch Larmaktionsplane Hand-
lungsempfehlungen fiir eine larmmindernde Verkehrs-planung, Dessau-Roflau, Texte
81/2015

8 European Environment Agency (2020): Environmental noise in Europe, online unter:
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe
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Aufstellung des Larmaktionsplanes

die mit psychischen Gesundheitsproblemen wie Angstzustanden und De-

pressionen in Verbindung gebracht wird. Langfristige Exposition gegeniber

Verkehrslarm

ist auch mit einem erhohten Risiko fiur Herz-Kreislauf-

Erkrankungen verbunden, wie beispielsweise Bluthochdruck und Herzin-

farkten. Zudem kann der Larm die Konzentration, kognitive Leistungsfahig-

keit und die Atemwegsgesundheit beeintrachtigen®.

2.3.3 Stadtebauliche Bewertung von Larm

Fir die Bewertung des Larms im Rahmen des Stadtebaus sind die in

Tab. 2.2 dargestellten Grenz- und Orientierungswerte nach 16. BImSchV
bzw. nach DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau®“) malRgeblich.

Tag Nacht
Ar_t' der zu 06.00 — 22.00 Uhr 22.00 — 06.00 Uhr
schiitzenden | Orientierungs- | Grenzwerte | Grenzwerte | Orientierungs- | Grenzwerte | Grenzwerte
Nutzung werte nach 16. BImSchV |VLarmSchR| werte nach 16. BImSchV | VLarmSchR
DIN 18005 97 DIN 18005 97
Krankenhauser
o 45 dB(A) 35 dB(A)
Schulen, Ku_r (bis 65 dB(A))* 57 dB(A) 64 dB(A) (bis 65 dB(A))* 47 dB(A) 54 dB(A)
und Altenheime
Reine
Wohngebiete 50 dB(A) 59 dB(A) 64 dB(A) 40 dB(A) 49 dB(A) 54 dB(A)
Wochenend- /
Ferienhaus 55 dB(A) B B 45 dB(A) B B
Allgemeine
Wohngebiete,
Kleinsiedlungs- 55 dB(A) 59 dB(A) 64 dB(A) 45 dB(A) 49 dB(A) 54 dB(A)
gebiete
Dorf- und
Mischgebiete 60 dB(A) 64 dB(A) 66 dB(A) 50 dB(A) 54 dB(A) 56 dB(A)
Kerngebiete 63 dB(A) 64 dB(A) 66 dB(A) 53 dB(A) 54 dB(A) 56 dB(A)
Gewerbegebiete | g5 4p(A) | 69dB(A) | 72dB(A) | 55dB(A) | 59dB(A) | 62 dB(A)

*

in Abhangigkeit der Sondernutzung

Tab. 2.2 Léarmrelevante Grenz- und Orientierungswerte (DIN 18005, Im-
missionsgrenzwerte 16. BImSchV, VLarmSchR 97)

9
verkehrslarm
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Aufstellung des Larmaktionsplanes

2.4 Auslosewerte der Larmkartierung

Fur die Aufstellung eines Larmaktionsplans mit MalRnahmen werden in
Niedersachsen vom Ministerium flir Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz (MU) Auslésewerte von 65/ 55 dB(A) (Loen bzw. Lnignt) festgesetzt.
In der weiteren Bearbeitung der ,Hotspots wird auf diese Einstufung des
Landes abgehoben. Die Auslésewerte liegen deutlich Uber den Grenzwer-
ten der 16. BImSchV fir die Larmbewertung von Stralten bzw. den Werten
der DIN 18005 (vgl. auch Tab. 2.2).

Da es in der Gemeinde Oyten insbesondere im Nachtzeitraum Betroffene
oberhalb dieser Werte gibt, werden MaRnahmen zur Prifung empfohlen,
die zu einer Reduzierung der Larmbelastung fuhren. An mehreren Berei-
chen liegen die Fassadenpegel oberhalb der genannten Auslésewerte von
65/ 55 dB(A) (Lpen bzw. Lnignt). Zahlreiche Gebaude weisen zudem Fassa-
denpegel auf, die deutlich Gber den Grenzwerten gemaf 16. BImSchV lie-
gen.

Der Schutz der Nachtruhe ist aus gesundheitlichen Griinden die wichtigste
Aufgabe der Larmaktionsplanung. Daher erfolgt die Bewertung der Belas-
tungsschwerpunkte im Wesentlichen auf Basis der Larmbelastungen
nachts.

o aa
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3 Vorgehen

Fur die Gemeinde Oyten wurden — im Rahmen der Bewertung der Larm-
karten — Belastungsstufen zur Larmbelastung und die Dringlichkeit der ort-
lichen Problematik herausgearbeitet. Ausgewertet wurde die aktuelle Larm-
kartierung des GAA Hildesheim aus dem Jahr 2023.

AnschlieBend erfolgte ein Abgleich mit der Larmkartierung in Bezug auf
Anderungen der Belastungssituation der 3. Stufe sowie eine Evaluierung
der dort vorgeschlagenen Mallnahmen und eine Einstufung hinsichtlich des
Prufungs- bzw. Umsetzungsstandes.

Unter Berlcksichtigung der Belastungssituation und der vorhandenen und
gepriften MaRnahmen werden Handlungsschwerpunkte und konkrete
Maflnahmenempfehlungen entwickelt und priorisiert. Die Auswirkungen der
Malnahmen werden dargestellt sowie eine Kostenschatzung aufgestellt.

Die Bewertung der Larmsituation sowie die daraus resultierenden Maf3-
nahmenstrategien werden im Larmaktionsplan zusammenfassend erlautert,
der die Basis fiir die Beteiligungsverfahren mit der Offentlichkeit sowie den
TOB darstellt. Anregungen und Bedenken aus dem Beteiligungsverfahren
werden anschlieRend im Anhang dokumentiert und kommentiert.

Das Vorgehen zeigt die Tabelle 3.1.

VORGEHEN / ABLAUF STAND

e Erstellen der Larmkarten durch das GAA geman \
EU-Umgebungslarm-Richtlinie gem. BUB

e Sichtung der Larmkartierung gem. BUB

e Bewertung der Larmsituation

e Herausarbeitung von Belastungsstufen und Maf3-
nahmenschwerpunkten

¢ Prifung vorhandener Vorschlage und erganzender
Mafnahmestrategien

e Entwicklung von Prioritaten und Handlungsschwer-
punkten — Der Larmaktionsplan

« Offentlichkeitsinformation / Beteiligungsverfahren

2|2 £ 2| £ <2 <2

e Kosten und Umsetzung

Tab. 3.1 Vorgehen bei der Bearbeitung des Ldrmaktionsplanes Gemeinde
Oyten

S e
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4  Analyse der Larmbelastung
4.1 Larmkarten

Die Berechnung der Larmkarten wurde durch das GAA Hildesheim flr das
Straliennetz der Autobahnen, Bundesstrallen und Landesstral’en durchge-
fuhrt. Die Berechnung der Larmkarten erfolgte gemafl BUB. Das BUB gilt
nicht fur Schallberechnungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV).

Die Gemeinde Oyten ist eine Einheitsgemeinde im Landkreis Verden und
umfasst neben dem Kernort Oyten (aufgeteilt in die Ortschaften Oyten-
Nord und Oyten-Sid) weitere Ortsteile: Bassen, Bockhorst, Meyerdamm,
Oyterdamm, Sagehorn und Schaphusen. Die Einwohnerzahl belauft sich
auf rund 16.260 (Stand: 31.12.2022).'° Hauptlarmquelle in Oyten ist der
Strallenverkehr.

Die vom GAA berlcksichtigten Verkehrsmengen basieren z.T. auf der
Hochrechnung der Strallenverkehrszahlung aus dem Jahr 2015, da die
SVZ 2020 pandemiebedingt verschoben werden musste, und teilweise auf
aktuelleren Verkehrsmengen, die im Rahmen verschiedener Projekte in der
Gemeinde Oyten erhoben wurden. Diese Verkehrsmengen wurden — eben-
so wie die Daten der K 2, die nicht Teil des ,,EU-Pflichtnetzes” ist, dem GAA
zur Berlcksichtigung bei der Larmkartierung Ubermittelt.

Die Verkehrsmengen in der 4. Stufe weichen gegenlber der 3. Stufe teil-
weise erheblich ab, da in der 3. Stufe bei der Larmkartierung keine diffe-
renzierten Verkehrsmengen berlcksichtigt wurden. Insbesondere auf der
L 168 auf dem Abschnitt zwischen L 167 und L 156 sind deutliche geringe-
re Verkehrsmengen zu verzeichnen (ca. 6.500 Kfz / 24 h).

Bei den im Rahmen der Larmkartierung berlcksichtigten Stralien handelt

es sich um:

— die BAB 1 mit etwa 83.700 Kfz / 24 h zwischen dem Bremer Kreuz
(KP BAB 1 / BAB 27) und der L 167 und ca. 77.800 &stlich der L 167

bis zur Gemeindegrenze,

10

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/bevoelkerung/bevolkerungsstand_
einwohnerzahl_niedersachsens/bevolkerungsstand-einwohnerzahl-niedersachsens-
tabellen-201964.html
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Analyse der Larmbelastung

— die BAB 27 mit ungefahr 63.100 Kfz / 24 h auf dem Abschnitt des Ge-
meindegebiets (Ho6he Meyerdamm bis Anschlussstelle (AS) Bremen-
Sebaldsbriick),

— die L 168 mit etwa 14.400 Kfz / 24 h im Bereich AS Bremen-
Sebaldsbriick bis zur HauptstralBe, ca. 9.500 Kfz / 24 h zwischen
HauptstraRe und L 167, ungefahr 7.000 Kfz / 24 h zwischen L 167 und
L 156 sowie ca. 6.600 Kfz / 24 h &stlich der L 156 bis zur Gemeinde-
grenze,

— die L 167 mit ca. 11.400 Kfz / 24 h zwischen L 168 und der Industrie-
stralle, ungefahr 14.300 Kfz / 24 h im Bereich Industriestral’e und
BAB-Auffahrt Richtung Bremen, etwa 15.000 Kfz / 24 h zwischen den
BAB-Auffahrten Bremen und Hamburg und ca. 11.500 Kfz / 24 h sid-
lich der BAB-Auffahrt in Richtung Hamburg bis zur Gemeindegrenze,

— die L 156 mit etwa 4.300 Kfz / 24 h von der L 168 bis zur Gemeinde-
grenze

— die K2 mit etwa 7.000 Kfz / 24 h zwischen der L 168 und dem nicht
klassifizierten StralRenabschnitt der Hauptstralte, 10.100 Kfz / 24 h im
Bereich Hauptstralle bis zum Ende der beidseitigen Bebauung, ca.
9.300 Kfz / 24 h vom Beginn der einseitigen Bebauung bis Zur Tiefen
Wiese, ungefahr 8.200 Kfz / 24 h von Zur Tiefen Wiese bis zur
PestalozzistralRe, rund 8.600 Kfz / 24 h von der Pestalozzistrale bis
zur Sagenhorner StralRe und etwa 7.300 Kfz / 24 h von der Sagenhor-
ner Dorfstral’e bis zum Bahnhof,

— der nicht klassifizierte Teil der Hauptstral3e parallel zur L 168 mit etwa
6.400 Kfz / 24 h zwischen L 168 und K 2.

Wichtige verkehrliche Kennwerte, die in der Berechnung der Larmkarten
des GAA verwendet wurden, wie bspw. Verkehrsmengen (DTV -
Kfz / 24 h) und zulassige Hochstgeschwindigkeiten, sind den Abb. 4.1 und
Abb. 4.2 zu entnehmen.

Die Larmkarten mit den Flachen- und Fassadenpegeln sind exemplarisch
gemafl dem Lpen in den Abb. 4.3 und Abb. 4.4 sowie gemal dem Lyignt in
den Abb. 4.5 und Abb. 4.6 dargestellt.

Die Anzahl der durch StralRenlarm Betroffenen ist der Tab. 4.1 unterteilt
nach Pegelklassen zu entnehmen. Aufgrund der Anderung des Berech-
nungsverfahrens (vgl. Kap. 2.2) sind die Belastetenzahlen deutlich grofier
gegenuber der 3. Stufe.

S e
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Im Pegelbereich > 65 /> 55 dB(A) (Loen/Lnignt), den vom Niedersachsischen
Ministerium fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz fir Larmaktions-
plane der 4. Stufe empfohlenen Werten, die die Aufstellung eines Larmak-
tionsplans mit MaRnahmen erforderlich machen, gibt es bezogen auf den
Stralenverkehr in der u.g. Statistik tags rund 600 und nachts rund 1.200
Betroffene.

Larmindex Bereich Anzahl der Anzahl der
StraBen- in dB(A) Belasteten Belasteten
verkehrslarm (3. Stufe) (4. Stufe)
DEN gem. Larm- gem. Larm-
kartierung 2018 kartierung 2023
Uber 55 — bis 60 600 4.400
Uiber 60 — bis 65 400 2.000
Uiber 65 — bis 70 500 500
tber 70 — bis 75 100 100
Uber 75 0 0
NIGHT
Uber 50 — bis 55 400 3.600
Uber 55 — bis 60 500 1.000
iber 60 — bis 65 200 200
Uiber 65 — bis 70 0 0
tber 70 0 0

Tab. 4.1 Belastetenzahlen durch Stral3enverkehrsldrm nach Pegelklassen
— HauptverkehrsstraBennetz?

Entsprechend § 4 Abs. 4 Nr. 9 der 34. BImSchV enthalten die Larmkarten
auch tabellarische Angaben Uber gesundheitliche Auswirkungen und Belas-
tigungen. Diese betreffen Abschatzungen der Anzahl der Falle ischami-
scher Herzkrankheiten, starker Belastigungen und starker Schlafstérungen.

Die Ermittlung erfolgt entsprechend Anhang Il der Umgebungslarmrichtli-
nie auf der Basis der dort enthaltenen Expositions-Wirkungs-Beziehungen.
Diese basieren auf epidemiologischen Studien, die die WHO im Rahmen
der ,Leitlinien fir Umgebungslarm fir die Europaische Region® veroéffent-

1 https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/a
ktuelle_kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-157342.html
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lichte und gelten flr ausreichend grol3e, reprasentative Bevdlkerungspopu-
lationen. Fir kleinere Populationen sind die Ergebnisse nicht in jedem Fall
reprasentativ. 12

Anzahl Falle ischami- Anzahl Falle starker Anzahl Falle starker
sche Herzkrankheiten Belastigung Schlafstérung
2 1.040 270
Tab. 4.2 Angaben zu gesundheitlichen Auswirkungen und Belé&stigun-
gen’3
@ : LARMAKTIONSPLAN
- GEMEINDE OYTEN
\ \ 4. STUFE

71 Gemeindegrenze
Verkehrsmengen DTV [Kfz/24h]
— < 5.000

5.000 - 8.000

ol 8.000 - 10.000

10.000 - 15.000

15.000 - 20.000

i
i
£
i
i
i
\,

> 40.000
o P 7 Y Geb&udenutzung
S 5 ; I schule
’od\\\' {/' * : Ll Wohngebaude

0 1000 2000 3000 m | Quelle: GAA Hildesheim - Stand Nov. 2023, eigene

» ey J—‘
| Bearbeitung. Kartengrundlage: © OpenStreetMap.org ‘ -r’_)

Abb. 4.1 Verkehrsmengen DTV [Kfz / Tag]

12ng. LAl-Hinweise zur Larmkartierung in der Fassung vom 27.01.2022

13https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/a
ktuelle_kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-157342.html
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@ : _ e j LARMAKTIONSPLAN
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Abb. 4.2 Zuladssige Hochstgeschwindigkeiten [Pkw / Tag]

@ E__I Gemeindegrenze LARMAKTIONSPLAN
R > Flichenpegel StraBe LDEN GEMEINDE OYTEN
R \ = 54 - 59 dB(A) 4. STUFE

Doy | = 60 - 64 dB(A)

i I 65- 69 dB(A) 'S

\ Bl 70-74dB(A) /

/ T~ L ab 75 dB(A) #

- ___._("’ | Gebaudenutzung
b ey Ty B schule
e Il Wohngebaude
,/'/ Y i i

-~ sl \, 3

duelle: GAA Hildesheim - Stand Nov. 2033: eigene o

'PGT

Bearbeitung. Kartengrundlage: © OpenStreetMap.org

Abb. 4.3 Schallimmissionen Stral3enldrm (Flachenpegel, Lpen)

» ey
r C‘J rUmwelt und Verkehr GmbH 15




Analyse der Larmbelastung

E-__I Gemeindegrenze
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Bearbeitung. Kartengrundlage: © OpenStreetMap.org

'PGT

Abb. 4.4 Schallimmissionen Stral3enldarm (Fassadenpegel, Lpen)
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Abb. 4.5 Schallimmissionen StraBenldrm (Fldchenpegel, Lnign)
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3052450 4. STUFE
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Abb. 4.6 Schallimmissionen StraBenlérm (Fassadenpegel, Lnight)

4.2 Larmkarte Schienenverkehr

Im Schienenverkehr werden durch das EBA alle Eisenbahnstrecken, die
ein Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zigen pro Jahr aufweisen,
kartiert.

Die Bahnstrecke von Wanne-Eickel — Hamburg Hbf mit der Streckennum-
mer 2200 und Abzweig HB Gabelung — Sagehorn mit der Nr. 1404 erfullt
diese Voraussetzung.

Die Larmkarten mit den Isophonen im Schienenverkehrslarm sind exempla-
risch gemafl dem Lnignt in der Abb. 4.7 dargestellt.

Die Anzahl der Belasteten hat sich gegenlber der Larmkartierung der
3. Stufe im Schienenverkehr deutlich verringert. Dies bedingt sich im We-

sentlichen durch die Umrlstung der Bremssysteme bei Giterwagen.

Das Schienenlarmschutzgesetz (SchlarmschG) forciert den Einsatz leiser
Guterwagen. Die Umristung von Grauguss-Bremsklotzen auf LowNoi-
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se/LowFriction-Bremskl6tze reduziert die Gerauschentwicklung. da von ei-
nem Umrustungsgrad von 100 % — fur diese Stufe der Larmkartierung —
ausgegangen werden kann, ist der Guterverkehr insgesamt wahrnehmbar
leiser. Auf Abschnitten, wo der Guterverkehr regelmafig besteht, Gberwiegt
in der Regel der Larmbelastung durch diesen Verkehr. Eine Verringerung
dieses Larms tragt signifikant zur Gesamtreduzierung der Larmbelastung
bei.14

P T
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Abb. 4.7 Schallimmissionen Eisenbahnlérm (Isophonen, Lnign)

Die Uberlagerung StraRen- und Schienenverkehrslarm zeigt, dass Bereiche
in Sagehorn durch beide Larmarten betroffen sind.

14https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartie-
rung/Grundlagen/grundlagen_inhalt.html
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5 Bewertung der Larmsituation in Oyten

Die Bewertung der Larmsituation flir die Gemeinde Oyten bezieht sich auf
die Larmkartierung gem. EU-Umgebungslarmrichtlinie, die 2023 fertigge-
stellt wurde sowie auf die gutachterliche Einschatzung der Larmsituation
auf Basis vorliegender Verkehrsmengen und der bestehenden stadtebauli-
chen Situation (Wohnnutzung, Wohndichte etc.).

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Nachtruhe wurde schwerpunkt-
maRig eine Bewertung der nachtlichen Larmbelastung gemal des Larmin-
dexes Lnight durchgefihrt. Die Stralenabschnitte bzw. Bereiche, die ober-
halb des genannten Auslosewertes > 55 dB(A) nachts liegen, werden ver-
tiefend untersucht.

Die Larmkartierung zeigt fur verschiedene Ortsteile Larmbelastungen.

Die Belastungsbereiche mit Angabe der Belastungsklassen in dB(A) sind
den Abbildungen Abb. 4.3 bis Abb. 4.6 mit Darstellung der Fassadenpegel
zu entnehmen. Auslosewerte, die eine Larmaktionsplanung erforderlich

machen, werden an mehreren Stellen erreicht.

Weite Bereiche des Gemeindegebietes sind insbesondere durch den Ver-
kehrslarm der BAB 1 betroffen. In mehreren Bereichen sind Pegel
> 60 dB(A) gem. Lnight, an einzelnen Wohngebauden mit Pegeln > 65 dB(A)
gem. Lnignt festzustellen. Hier ist insbesondere der Bereich Oyterthiinen be-
troffen. Auch im Zuge der BAB 27 ist im Bereich des Gemeindegebiets eine
Larmbelastung mit bis zu > 60 dB(A) festzustellen. Die Larmkartierung zeigt
zudem eine vergleichsweise hochbelastete Situation in allen angewohnten
Bereichen der Ortsdurchfahrten der L 168 und in Teilbereichen der L 167
mit durchgehenden Belastungen von > 55 dB(A), in Schwerpunkten bis zu
> 60 dB(A) gem. Lyignt.

In folgenden Stralen bzw. StralRenabschnitten treten hohe Larmbelastun-
gen durch den StralRenverkehr auf:

BAB 1 — zwischen Am Berg und L 167

In diesem Abschnitt der BAB 1 gibt es Belastungswerte mit durchgehend
> 50 dB(A) und mehrfach > 55 dB(A) gem. Lnight im angewohnten Bereich
nérdlich und sldlich der BAB 1 sowie im Zuge der Anschlussstelle Oyten.

S e
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Bewertung der Larmsituation in Oyten

Auch von der Autobahn weiter entfernt stehende Wohngebaude sind fla-
chig mit > 50 dB(A) belastet. Nordlich der BAB 1 gibt es im Zuge der Klop-
penburger Str. einzelne Wohngebaude mit Fassadenpegeln von
> 60 dB(A).

BAB 1 — zwischen L 167 und L 156

In diesem Abschnitt der BAB 1 gibt es Belastungswerte > 60 dB(A) gem.
Lnignt v.a. nordlich im Bereich des GE-Gebietes. Im Bereich der AS Oyten in
Richtung Hamburg sind einzelne (Wohn-)Gebaude mit > 65 dB(A) belastet.
Der Ubrige Teil des StraRenabschnitts ist mit > 55 dB(A) belastet.

BAB 1 — westlich L 156
Westlich der L 156 sind im Zuge der BAB 1 Einzelgebdude bis zu
> 60 dB(A) gem. Lnignt belastet.

BAB 27 — Bereich Gemeindegebiet Oyten (Hbéhe Meyerdamm bis BAB-
Anschlussstelle Bremen-Sebaldsbriick)

Im Abschnitt der BAB 27 auf Oytener Gemeindegebiet sind Belastungswer-
te durchgehend > 60 dB(A) gem. Lnight entlang des gesamten Stra3enab-
schnitts vorhanden. Weiter entfernt stehende Gebaude sind > 55 dB(A) be-
lastet. An der AS Bremen-Sebaldsbriick Richtung Cuxhaven sind einzelne
Gebaude mit > 65 dB(A) belastet.

L 168 (Oyterdamm) — Neubauersdamm bis Am Moor
In diesem Strallenabschnitt der L 168 gibt es durchgehend Belastungswer-
te > 60 dB(A) gem. I—Night-

L 168 (HauptstraBe) — Im Deepen Bund bis Dorfstral3e

In diesem Strallenabschnitt der L 168 gibt es durchgehend Belastungswer-
te > 55 dB(A) gem. Lnignt, einzelne Wohngebdude sind mit > 60 dB(A) be-
lastet.

L 168 (Oytermiihle) — Achimer Stral8e bis An der Autobahn

In diesem Strallenabschnitt der L 168 gibt es durchgehend Belastungswer-
te > 55 dB(A) gem. I—Night-

o aa
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L 168 (Hamburger Stralle / Gro3e Stralle) — Am Hligel bis KVP Sonnen-
blumenweg

In diesem Stralienabschnitt der L 168 gibt es durchgehend Belastungswer-
te > 55 dB(A) gem. Lnignt. Weiter entfernt stehende Hauser sind flachig im-
mer noch mit > 50 dB(A) belastet.

L 168 (Brillkramp) — Brillkramp bis Am Holze / Egypten
In diesem Strallenabschnitt der L 168 gibt es durchgehend Belastungswer-
te von > 55 dB(A) bis > 60 dB(A) an Einzelgebduden gem. Lnight.

L 167 (Achimer Stral3e) — L 168 bis Ortseingang

In diesem StralRenabschnitt der L 167 gibt es an der Wohnbebauung
durchgehend eine Larmbelastung > 55 dB(A) gem. Lnight, Einzelhduser sind
mit > 50 dB(A) belastet.

K 2 (Zum Bahnhof / Sagehorner Stral3e) — Schienenbriicke bis Pestaloz-
zistralle

In diesem StraRenabschnitt der K 2 gibt es durchgehend Belastungswerte
> 55 dB(A) bzw. > 50 dB(A) gem. Lnight. Zusatzlich besteht hier eine zusatz-
liche Belastung durch Uberlagerung mit Schienenverkehrslarm.
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6 Larmminderungsstrategien und -potenziale
6.1 Stellung der LAP

Die Larmaktionsplanung ist eine querschnittsorientierte Planung, die integ-
rativ und amtertbergreifend ausgeflhrt werden sollte. Planung, Finanzie-
rung und Anordnung bzw. Reduzierung der Larmminderungsmaflinahmen
erfolgen durch verschiedene Trager. Entscheidend fir den Erfolg der
Larmminderung ist die Integration der Aussagen des Larmaktionsplanes in
das gesamte Verwaltungshandeln und die schrittweise Umsetzung der auf-
gezeigten Malinahmen. Aufgrund der Verpflichtung der EU, alle finf Jahre
eine Fortschreibung durchzuflihren, ist die Larmaktionsplanung als kontinu-
ierlicher Prozess zu verstehen.

Umweltplanung

Straflenbauamt

y 4 k 2

Verkehrsentwicklungs - Instandsetzungs -

pla% / planung

DBAG

N\

private Akteure LARMAKTIONS‘ Luftreinhalteplanung
PLANU NG %
A% .
Flachennutzungs -
Stadtebauliche planung
Sanierung Bauleitplanung
K /A

Fordermittel

Abb. 6.1 Querschnittsorientierte Stellung der Ld&rmminderungsplanung im

kommunalen Planungsprozess 1°

15 PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbiro Rich-
ter-Richard, Aachen, Hrsg.: Umweltbundesamt (UBA), Handbuch Larmaktionspléane Hand-
lungsempfehlungen fur eine larmmindernde Verkehrsplanung, Dessau-Rollau, Texte
81/2015
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Larmminderungsstrategien und -potenziale

Bei der Aufstellung und Umsetzung des Larmaktionsplanes wird dem
Schutz der Nachtruhe oberste Prioritat eingeraumt. Larm beeintrachtigt den
Schlaf und vermindert die kdrperliche und geistige Leistungsfahigkeit.

6.2 Strategien der Larmaktionsplanung

Die wesentlichen Strategien zur Larmvermeidung werden als die ,vier V*
zusammengefasst und umfassen die in Abb. 6.2 aufgefihrten Punkte. Sie
werden erganzt um MaRnahmen zur Starkung der Robustheit der Stral3en-

raume, die zwangslaufig nicht alle ruhig bzw. leise sein kénnen.

== \/ERMEIDEN O

= V/ERLAGERN
=== \/ERLANGSAMEN
w==— \/ERsTETIGEN ® §
.= [ROBUSTHEIT STARKEN

Abb. 6.2 Strategien der Ld&rmminderungsplanung

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind solche Festsetzungen zu treffen,
die die Bedingungen flr eine stadtebauliche Larmminderung an Hauptver-
kehrsstrallen bspw. durch abschirmende Bauten oder veranderte Woh-
nungsgrundrisse weiter verbessern.

Strategisch sollen kurzfristig wirksame Malnahmen (5-Jahres-Zeitraum)
und mittel- bis langfristige Mallnahmen aufgefiihrt werden. In Bezug auf die
tatsachliche Larmsituation sind die Minderungswirkungen von baulichen
Maflnahmen auf einen langerfristigen Zielhorizont abgestellt.

'_ N B
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6.3 Handlungsfelder und MaBnahmen

Basis der verkehrlichen MaRnahmenansatze sind:

=  Verkehrsvermeidung
Maflnahmen zur Forderung des Ful- und Radverkehrs sowie des
OPNV

= Verkehrsverlagerung
mittel- bis langfristig Verlagerung von Kfz-Verkehren (vgl. Ortsumfah-
rungen BVWP 2030)

=  Verkehrslenkung
Prifung der Verkehrslenkung in Teilbereichen (Wegweisung; Umlei-
tungsstrecken)

= Verringerung der Kfz-Fahrgeschwindigkeiten
Tempo 30 (auf Abschnitten innerorts), ggf. Tempo 50 bzw. 70 auf
Teilabschnitten auf3erorts insbesondere nachts,
erganzend Geschwindigkeitsanzeigen, Radarkontrollen

Bei der Anordnung von Tempo 30 gilt nicht nur das Uberpriifen ge-
mal des Ermessensspielraums der Verkehrsbehdrde durch eine
schalltechnische Berechnung, sondern insbesondere eine ermessen-
fehlerfreie Abwagung unter Berucksichtigung der stadtebaulich be-
grindeten Entwicklungsziele der Kommune. Hat diese das stadtebau-
liche Ziel einer larmarmen Entwicklung, dem vor dem Hintergrund der
gesundheitsschadlichen Auswirkungen von Larm eine hohe Prioritat
in der Kommune zukommt, kann eine klare Aussage des Larmakti-
onsplans zur Anordnung von Tempo 30 durch eine sorgfaltige Abwa-
gung gefordert werden, die weit Uber eine ausschliellich schalltech-
nische Bewertung hinausgeht. 16

=  Verstetigung des Verkehrsflusses
Verbesserte Verkehrsabwicklung durch Veranderung der Fahrbahn-
querschnitte, Anlage von Mittelinseln und Kreisverkehren etc.

16 Geulen & Klinger Rechtsanwalte (2022): Rechtliche Mdglichkeiten der Anordnung von
innerdrtlichem Tempo 30 - Eine Orientierungshilfe fir Kommunen und Anwohnende -
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StraBenraumgestaltung

Gestalterische Malknahmen zur Verbesserung der Verkehrs- und der
Larmsituation innerhalb des StralRenraums, insbesondere in Berei-
chen mit hoher Nutzungsintensitat (Geschéaftsbereiche, Bereiche mit
hohem Ful3- / Radverkehrsaufkommen)

VergroRerung des Abstands zur Fahrbahn
Malinahmen zur Abstandsvergroferung wie bspw. Radfahrstreifen,
Schutzstreifen fur Radfahrer etc.

Verbesserung der Fahrbahnbelage

Sanierung von Fahrbahnbeldgen, Einbau larmmindernder Fahrbahn-
belage im Zuge von Sanierungsarbeiten bei hochfrequentierten Stra-
Ren unter Beachtung der technischen Regelwerke und der finanziel-
len/wirtschaftlichen Auswirkungen

Hierzu eignen sich bspw.:
—  Fir Geschwindigkeiten — 50 km/h:

Splittmastix (optimierte Mischung mit Larmvorteilen (~ 2 dB(A))
gegenlber Standardbelagen,

DSH-V-Belag (dinne Schichten in HeiReinbau auf Versiegelung)
(L&rmminderung bis zu ~ 2 — 4 dB(A)),

LOA 5D: modifizierter Splittmastix mit geanderter Mikrotextur
(L&rmminderung bis zu ~ 2 — 4 dB(A) empfohlen,

SMA LA 0/ 8 mit im Vergleich zu herkdmmlichem SMA 0 / 8 héhe-
rem Hohlraumgehalt (L&rmminderung ~ 2 — 3 dB(A)) empfohlen.

—  Fir Geschwindigkeiten > 70 km/h:

=

OPA/ZWOPA mit hohem Hohlraumgehalt der Asphaltdecke.
zweischichtiger offenporiger Asphalt zeichnet sich dadurch aus,
dass neben der oberen Schicht mit einer relativ feinen Kérnung ei-
ne zweite, grober gekdrnte Schicht existiert, die grofere akustisch
wirksame Hohlrdume besitzt (Ldrmminderung bis zu >~ 5 dB(A),
im Neuzustand bis zu ~ 10 dB(A)).

Offentlichkeitsarbeit
Anleitung zu larmminderndem Verhalten

S e
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6.4 Leitlinien bei der MaBnahmenwahl

Eine Kombination von MalRnahmen ist sinnvoll. Die Gesamtwirkung ergibt
sich aus der erganzenden Wirkung verschiedener EinzelmalRnahmen.

Der Schwerpunkt soll auf ortliche MaRnahmenansatze gelegt werden, die
Larmauswirkungen vor Ort splrbar verringern.

Larmverlagerungen in larmempfindliche Bereiche sind zu vermeiden.
Die Larmminderungswirkung von Malinahmen wird subjektiv oft starker

empfunden, als ihre rechnerische Ermittlung aussagt. Entsprechende Er-
fahrungswerte werden bei der Auswahl der Mal3nahmen berucksichtigt.
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7 Handlungskonzept zum Larmaktionsplan
7.1 Vorhandene bzw. geplante MaBnahmen

Im Gemeindegebiet Oyten wurden in den zurlickliegenden Jahren folgende

Maflnahmen zur Larmminderung durchgefihrt:

— Bau eines Kreisverkehrsplatzes Hoéhe der BAB 1-Anschlussstelle Oy-
ten in Richtung Hamburg bzw. aus Richtung Bremen. Dauerhafte Be-
grenzung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 50 km/h derzeit in
Prufung.

—  Erweiterung des P+R- und B+R-Angebots sowie verbesserte Einbin-
dung in das Busliniennetz am Bahnhof Sagehorn (2024).

— Reduzierung der zuldssigen Hdchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 vor
dem Kindergarten Sagehorn.

Der Vorschlag der Reduzierung der zul. Héchstgeschwindigkeit auf Tem-
po 50 im Bereich Oytermuihle dstlich an den vorhandenen Larmschutzwall
angrenzend wurde seitens der Verkehrsbehorde geprift und bisher abge-
lehnt. Aufgrund der Belastungssituation mit angrenzender Wohnbebauung
in Geschossbauweise wird hier eine erneute Priifung vorgeschlagen.

7.2 Evaluierung MaBnahmenkonzept 3. Stufe
Fur die 3. Stufe des LAP wurden folgende Malinahmen zur Prifung im De-

tail vorgeschlagen, welche in der 4. Stufe (mit kleinen Anpassungen) fort-
geschrieben werden:

g
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Abb. 7.1 MalBnahmenkonzept Gemeinde Oyten

In Abhangigkeit der Konfliktischwere und der Priorisierung wurden fir die

die sich im Wesentlichen aus

MaRnahmenschwerpunkte bzw. ,Hot Spots
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Handlungskonzept zum Larmaktionsplan

der Hohe der Larmpegel und der Wohndichte bzw. der Anzahl der Be-
troffenen ergibt, Malnahmenvorschlage ausgearbeitet (vgl. Kap. 5).

In der Gemeinde Oyten sind weiterhin kurz- bis mittelfristig nennenswerte
Verkehrsverlagerungen nicht zu erwarten. Daher sind insbesondere Malf3-
nahmen zur Verlangsamung, Verstetigung und Dampfung des bestehen-
den Kfz-Verkehrs sowie Mallhahmen zur Férderung des Ful3- und Radver-
kehrs und des OPNV zur mittel- bis langfristigen Anderung der Verkehrs-
mittelwahl und somit zur Reduzierung von Kfz-Fahrten zu ergreifen.

Geschwindigkeitskonzept

Kfz-Fahrgeschwindigkeiten auf niedrigem Niveau bedeuten niedrige Larm-
und Abgasemissionen. Insbesondere soll die Fahrgeschwindigkeit nachts
reduziert werden, um den Schutz der Nachtruhe zu gewahrleisten. Auf ver-
schiedenen innerstadtischen StralRenabschnitten mit hoher Larmbelastung
sollte wahrend der Nachtstunden, speziell zwischen 22:00 und 06:00 Uhr,
die Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus angestrebt werden, um dem
Larmschutz gerecht zu werden. Dies betrifft vor allem die Ortsdurchfahrten.

Fur die Umsetzungsphase von Geschwindigkeitsdnderungen sollte der
Einsatz einer Geschwindigkeitsanzeige (mit dem Zusatzschild ,Larm-
schutz®) sowie eine turnusmaflige Radariberwachung erfolgen.

Fir die BAB 1 wird fur den Abschnitt Oyterthlinen bis Bassen Tempo 100
nachts ggf. mit dem Hinweis ,Larmschutz” vorgeschlagen.

Stand der Realisierung:
Die MaBnahme wurde bislang nicht umgesetzt, hier sind weitere Abstim-

mungen mit dem Baulasttrdger zu suchen.

Fiar die BAB 27 wird auf dem im Gemeindegebiet liegenden Abschnitt
Tempo 100 nachts ggf. mit dem Hinweis ,Larmschutz” vorgeschlagen.

Stand der Realisierung:

Die MalBnahme wurde bislang nicht umgesetzt, hier sind weitere Abstim-
mungen mit dem Baulasttrdger zu suchen.

g
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Reduzierung der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 km/h

zumindest im Nachtzeitraum auf verschiedenen angewohnten AufRerorts-

strecken.

— L 168 (Oyterdamm) im Bereich Oyterdammer Laufgraben bis Am Moor,

— L 168 (Hamburger Strafl3e) im Bereich Am Hugel bis Auf dem Kamp,

— L 168 (Oytermuhle) im Bereich Achimer Strale bis Rudolf-Diesel-
Stralle,

— L 167 (Achimer Stral’e) im Bereich der Autobahnauffahrt/ -abfahrt bis
Ortseingang.

Stand der Realisierung:

Auf einem Teilstlick der L 167 (Achimer Str.) wurde im Zulauf aus Siiden
auf den neuen Kreisverkehrsplatz Héhe der BAB-Anschlussstelle Oyten die
zul. Héchstgeschwindigkeit auf 50 km/h reduziert.

Fir die lbrigen StraBen bzw. StralBenabschnitte wurde die MalBnahme bis-
lang nicht umgesetzt, hier sind weitere Abstimmungen mit dem Baulasttré-
ger zu suchen.

Larmmindernde StraBenraumgestaltung

Die Wirkungsweise verkehrsdampfender Mallnahmen im Stra3enraum zur
Reduzierung der Larmimmissionen ist hinreichend nachgewiesen.!” Diese
Erkenntnisse wurden bereits bei der Gestaltung zahlreicher StralRenrdume
genutzt. Dies sollte bei weiteren anstehenden Sanierungsmafinahmen
frihzeitig bericksichtigt und gegenlber den Baulasttragern mit Nachdruck
kommuniziert werden. Ggf. sind hier bereitstehende Férdertopfe (GVFG,
Stadt und Land etc.) zu prufen.

Punktuelle MaRnahmen werden vor allem fur die belasteten Bereiche der
L 168 vorgeschlagen. Dies betrifft insbesondere den Ruckbau freier
Rechtsabbieger und von Fahrbahnteilern:

—  Knotenpunkt Oyterdamm / Am Moor

—  Knotenpunkt Hauptstralte / Am Deepen Bund

—  Knotenpunkt Oytermuhle / Achimer Stral3e

—  Knotenpunkt GroRe Stral3e / Borsteler Stralle

17 PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbiro
Richter-Richard, Aachen, Hrsg.: Umweltbundesamt (UBA), Handbuch Larmaktionsplane
Handlungsempfehlungen fiir eine larmmindernde Verkehrsplanung, Dessau-Roflau, Texte
81/2015
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Der Rickbau der freien Rechtsabbieger dient auch der sicheren und direk-
ten Flhrung des Ful3- und Radverkehrs.

Stand der Realisierung:
Die MaBBnahmen wurden bislang nicht umgesetzt, hier sind weitere Ab-

stimmungen mit dem Baulasttréger zu suchen.

Die Anlage von Radschutzstreifen fir den Radverkehr wird fir die Orts-
durchfahrt der L 168 in Oyten im Bereich Im Deepen Bund bis Dorfstralle
sowie fur die Ortsdurchfahrt Bassen vorgeschlagen.

Stand der Realisierung:

Im Abschnitt der umgebauten Ortsdurchfahrt Oyten wird nach neuerlicher
Priifung aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite und den verdnderten
Anforderungen an Schutzstreifen die Markierung von Radschutzstreifen
verworfen. Als unterstiitzende MalBnahme der fahrbahnintegrieren Radver-
kehrsflihrung wird empfohlen im Abschnitt Im Deepen Bund bis zur Dorf-
stral3e farbig hinterlegte Piktogrammkette mit Richtungspfeilen in der Stra-
Be aufzubringen.

Die MalBnahme in der Ortsdurchfahrt Bassen wird nach erneuter Abstim-
mung mit der Polizei verworfen. Alternativ wird vorgeschlagen inwieweit ei-
ne Sichtbarmachung des Radverkehrs mittels farbig hinterlegter Pikto-
grammketten mit Richtungspfeilen mdéglich ist. Hier sind weitere Abstim-
mungen mit dem Baulasttrdger zu suchen.

Larmarmer Fahrbahnbelag
Der Einbau von larmminderndem Fahrbahnbelag kann in Abhangigkeit des
spezifischen Belagstyps, der Geschwindigkeit und des Verkehrsaufkom-

mens eine deutliche Larmminderung bewirken.

Im Gemeindegebiet Oyten sollte auf verschiedenen Stral’en ein larmmin-
dernder Asphaltbelag eingebracht werden. Dies betrifft insbesondere die
BAB 1 im Bereich Oyterthiinen und die BAB 27 im Bereich nérdlich der AS
der L 168 sowie die angewohnten Bereiche der Ortsdurchfahrten der Lan-
desstraflen L 167 und L 168. Die BAB 1 6stlich der AS mit der L 167 ist be-
reits mit einem larmmindernden Fahrbahnbelag ausgestattet.

Stand der Realisierung:

g
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Die MaBBnahmen wurden bislang nicht umgesetzt, hier sind weitere Ab-
stimmungen im Zuge von kiinftigen Sanierungsarbeiten mit den Baulasttra-

gern zu suchen.

Larmschutzbauwerke

Es wird empfohlen, die vorhandenen Larmschutzwande und -wélle im Zuge

der BAB 1 zu prifen und ggf. zu erhéhen bzw. zu erweitern (vgl. Abb. 7.1):

— BAB 1 in Richtung Oyten im Abschnitt Wimmestrale bis Bergstralie
(Erganzung und Erhéhung)

— BAB 1 in Richtung Bassen im Abschnitt Schwagerdorf bis Lindheimer
Strale (Erganzung und Erhdéhung)

— BAB 1 in Richtung Oyten im Abschnitt Kamper Weg bis an der Auto-
bahn (Erhéhung)

Daruber hinaus sollte gepruft werden die Larmschutzwand im Zuge der

L 168 (Oytermuhle) ab Muhlendamm bis Stichstrale Oytermuhle / Indust-

riestrale zu verlangern.

Stand der Realisierung:
Diese MalRnahmen wurden bisher nicht umgesetzt. Sie werden weiterhin
zur Priifung vorgeschlagen.

Weitere MaBnahmen aus der 3. Stufe:
Es wird empfohlen eine Erweiterung des P+R- sowie des B+R-Angebots
am Bahnhof Sagehorn zu schaffen.

Stand der Realisierung:

Diese MalBnahme wurde umgesetzt. Das Angebot umfasst nun insgesamt
ca. 110 Kfz-Stellplétze, eine Einbindung in das Busliniennetz sowie etwa
120 Radabstellplétze.

Die Gemeinde hat den Wiesenpark als innerortlichen Erholungsbereich
durch B-Plan-Beschluss gesichert. Der Stadtpark ist ein wichtiges ,Ruhiges
Gebiet" im Zusammenhang ortlicher Entwicklungstatigkeiten.

Stand der Realisierung:

Die Ausweisung des Stadtparks als Ruhiges Gebiet wurde bisher nicht vor-
genommen. Dies wird weiterhin zur Priifung vorgeschlagen.
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Forderung Radverkehr

Die weitere Forderung des Ful3- und Radverkehrs durch Weiterentwicklung
der Ful- und Radwegenetze und verbesserte Anbindung der wichtigen in-
nerdrtlichen Quellen und Ziele. Auch hier sind ggf. bereitstehende Forder-
topfe zu prufen.

Offentlichkeitsarbeit

Offentlichkeitsarbeit kann zur Verkehrsvermeidung durch Umstieg auf den
OPNV, zu ,larmarmem*“ Verhalten etc. beitragen. Denkbar ist bspw. auch
die Durchfiihrung von ,Dialog-Foren“ bei konkreten Anldssen, wie bei
Larmbelastungen durch Veranstaltungen etc.

7.3 Erganzende MaBnahmenvorschlage 4. Stufe

Nachfolgend sind die in der 4. Stufe erganzenden MalRnahmen im Detalil
zur Prifung aufgefiihrt (vgl. Abb. 7.1). Diese ergeben sich in erster Linie
aus der Aufnahme der K 2 in das Untersuchungsnetz.

Oyten — Mal3nahmen K 2 und ergédnzende MalBnahmen

Im Zuge der K 2, welche als Verbindung von der L 168 mit Uberortlicher
Funktion zum Bahnhof im Gemeindegebiet flhrt, werden verschiedene
MaRnahmen vorgeschlagen. Von der L 168 bis zum Bereich der tagsuber
bereits mit Tempo 30 im Zuge eines Altersheimes ausgewiesen ist, wird
vorgeschlagen die zulassige Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu redu-
zieren, um die Larmbelastung fir Anwohner zu reduzieren und die Ver-
kehrssicherheit fir die angrenzende Kindertagesstatte zu erhdhen. Auf
dem K 2-Abschnitt von der Sagehorner Dorfstrale bis zur Bertolt-Brecht-
Stralle wird ebenfalls eine Reduzierung der zulassigen HOchstgeschwin-
digkeit, zumindest in Teilbereichen, zur Prifung vorgeschlagen. Fir das
Teilstick im Zuge des stadtischen Kindergartens wurde die Geschwindig-
keitsreduzierung bereits umgesetzt.

Fur den Ubergang von der Innerorts- zur AulRerortssituation wird die Pri-
fung zur Aufstellung des Verkehrszeichens ,Radfahrer kreuzen® (VZ 138) in
Fahrtrichtung Sud vorgeschlagen, um auf den Wechsel von der innerorts
richtungsgetrennten zur aullerorts einseitigen Radverkehrsfihrung hinzu-
weisen und ggf. Kfz-Einfahrtgeschwindigkeiten zu reduzieren.
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Handlungskonzept zum Larmaktionsplan

Vorgeschlagen wird, den StralRenzug Stader Stral’e / Mihlenberg — parallel
zur K 2 — zu einer sicher und zlgig befahrbaren Radachse auszubauen, die
den Ortskern mit dem Schulzentrum und dem Bahnhof verbindet. Dartuber
hinaus sollten auch die sudlich der Hauptstralle gelegenen Bereiche und
auch das Gewerbegebiet an die Radachse anzubinden.

7.4 Verantwortung der Baulasttrager

Die Niedersachsische Landesbehdrde fur Strallenbau und Verkehr
(NLStBV) ist als Baulasttrager zustandig fur die Bundes- und Landesstra-
Ren, die Autobahn GmbH fiir die Bundesautobahnen. Insofern ist hier bzgl.
der vorgeschlagenen Mallnahmen die frihzeitige Abstimmung zu suchen.
Insbesondere ist hierbei auch das weitere Vorgehen bzgl. der Prifung der
zur verkehrsbehdrdlichen Anordnung von Geschwindigkeitsbeschrankun-
gen abzustimmen.

Eine Beriucksichtigung der im LAP beschlossenen Malinahmen durch die
Baulasttrager ist anzustreben.
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Ruhige Gebiete
8 Ruhige Gebiete

Die EG-Umgebungslarmrichtlinie sieht die Abgrenzung sogenannter ,ruhi-
ger Gebiete” als Arbeitsschritt der Larmaktionsplanung vor. ,Ziel dieser
Plane soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Larms zu
schutzen (Umsetzung der EG-Richtlinie Uber die Bewertung und Bekamp-
fung von Umgebungslarm® vom 24. Juni 2005, § 47d, Abs. 2, Satz 2.
BImSchG). Bezuglich deren Definition wird lediglich darauf hingewiesen,
dass ein ruhiges Gebiet einen festgesetzten Grenzwert, der von der Behor-
de (in diesem Fall der Gemeinde Oyten) definiert wird, nicht Gberschreitet.

Gemal des Mustererlasses Niedersachsen (Niedersachsisches Ministeri-
um fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz u.a., Hrsg.) wird zu ,ruhi-
gen Gebiete” wie folgt ausgefiihrt18:

~Schutz ruhiger Gebiete — Festlequng und geplante MalBnahmen zu deren
Schutz fiir die néchsten finf Jahre ... In weiteren Planungen, insbesondere
der Bauleitplanung, werden diese Festlegungen einbezogen und im Rah-
men der Abwégung beriicksichtigt. Bei einer Nichtberiicksichtigung ist die-
ses entsprechend zu begriinden. ... Einheitliche Kriterien zur Festlegung
von ruhigen Gebieten gibt es bislang nicht.”

Die Gemeinde Oyten sollte im weiteren Verfahren die Ausweisung von ru-
higen Gebieten prifen. Insbesondere die Sicherung und Vernetzung der
Naherholungsbereiche (bspw. die Landschafts- und Naturschutzgebiete)
sollten ein wichtiges Ziel sein und entsprechend als ,Ruhige Gebiete* (Er-
holungsbereiche) ausgewiesen werden. Es sollte hier auch in besonderem
Maly darauf ankommen, diese Gebiete gut zu vernetzen (mit Gehdlzan-
pflanzungen als Windschutz etc.) und auch an die einzelnen Ortsteile an-
zubinden.

Darlber hinaus ist zu diskutieren, ob einzelne Wohnbereiche als ,ruhige
Gebiete* berlcksichtigt werden sollten.

Die Gemeinde hat den Wiesenpark als inneroértlichen Erholungsbereich
durch B-Plan-Beschluss gesichert. Der Stadtpark ist ein wichtiges ,Ruhiges
Gebiet" im Zusammenhang ortlicher Entwicklungstatigkeiten (vgl. Abb. 6.1).

18 Umsetzung der EU-Umgebungslarmrichtlinie, Larmaktionsplanung, Ausflllhinweise
zur Dokumentation und Berichterstattung (Musteraktionsplan), Hannover, Januar 2018
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Wirkungen
9 Wirkungen

Gemal § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz sollen in den Aktionsplanen
Schatzwerte fur die Reduzierung der Zahl der Betroffenen enthalten sein.

Einige der vorgeschlagenen MalRnahmen, insbesondere zur Férderung des
Radverkehrs haben Wirkungen, die sich raumlich nicht konkret verorten
lassen. Einige der Wirkungen von MalRnahmen, die im Larmaktionsplan
aufgefuhrt sind, lassen sich hingegen grob in ihrer lokalen Wirkung ab-
schatzen (vgl. Tab. 9.1). Es bleibt der konkreten Mallhahmenumsetzung
vorbehalten, die Wirkungsabschatzung weiter zu prazisieren.

Die Reduzierung der Betroffenenzahlen im Stral3enverkehr wird auf Basis
der im LAP vorgeschlagenen Mallnahmen abschnittsbezogen abgeschatzt
und in Tab. 9.2 dargestelit.

Die Berechnung der Betroffenenzahlen und die Abschatzung der Verande-

rungen erfolgen auf Basis der BUB-Berechnungen, die fur die Beurteilung
EU-weit verbindlich sind.
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MaRnahmen und Wirkungspotential Wirkungen

. . flankierende Wirkungen
MaRnahmen Larmminderung | | yftschad- |Verkehrs- | Gestal- | Freiraum-
stoff- sicherheit | tung nutzung
(VESINRGES Viaxbegel) | (Feinstaub-)
bis zu 12 dB(A) minderung
LKW-Lenkung
Sperrung fiir den Schwerverkehr II x x x x
Kfz-Verlagerung
Reduzierung der Verkehrsmen- x x
gen um 50 % und mehr

Erneuerung Fahrbahnbelag

Larmmindernder Asphalt III x

Geschwindigkeitsreduzierung

Geschwindigkeitsreduzierung x x x
von 50 km/h auf 30 km/h

Geschwindigkeitsreduzierung fur x x

den Schwerverkehr > 7,5 to von

50 km/h auf 30 km/h

Geschwindigkeitsreduzierung x x

von 50 km/h auf 40 km/h

Geschwindigkeitskontrolle x x

Verstetigung der Fahrgeschwin- x x

digkeit

StraBenraumgestaltung

Verdoppelung des Abstandes x x x
zur Larmquelle

Anlage eines x

Radfahrstreifens

Einziehung des rechten Fahr- x x x
streifens I

Abschirmung durch parkende I x x
Fahrzeuge

Querungsstellen und Mittelinseln I x x x x
Gestaltung. Strallenraumbegru- slulb|jlelk|t]i|v (%) x x
nung z.B. Baumtor

Ersetzen von Lichtsignalanlagen x x x

durch Kreisel

% = Wirkung vorhanden (%) = positive Wirkung moglich

Tab. 9.1 Wirkung von MalBnahmen zur Ldrmminderung in Oyten
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Wirkungen

Larmindex Bereich Anzahl der Anzahl der
StraBen- in dB(A) Belasteten Belasteten
verkehrslarm (2023%)
DEN gemal nach Umsetzung
Larmkartierung MaBnahmen LAP
Uber 55 — bis 60 4.400 2.500
Uber 60 — bis 65 2.000 1.000
Uber 65 — bis 70 500 200
Uber 70 — bis 75 100 100
uber 75 0 0
NIGHT
Uber 50 — bis 55 3.600 1.800
Uber 55 — bis 60 1.000 400
Uber 60 — bis 65 200 100
Uber 65 — bis 70 0 0
Uber 70 0 0

* 0-Werte rundungsbedingt (Auf-/ Abrundung auf 100er Stellen)

Tab. 9.2 Belastetenzahlen nach Pegelklassen — HVS und Reduzierung

der Betroffenenzahlen im StralRenverkehr 19

19 GaA: -Hauptverkehrsstraen bzw. Strategische Larmkartierung 4. Stufe - Hauptver-

kehrsstraRen, 2022.
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10 Kostenschatzung

Kostenschéatzung

Die vorlaufige Kostenschatzung flr EinzelmalRnahmen des Larmaktions-

planes (Auswahl) ist der nachfolgenden Tabelle zu enthehmen.

Bereich/Abschnitt

MaBBnahme

Kosten (netto in €) /
Einheit

mehrere Strallen

Geschwindigkeitskonzept /
Beschilderung (je Schild)

ca. 500 €

L 168 Mittelinseln ca. 50.000 - 150.000 €

L 168 Anlage Radschutzstreifen ca. 10 € (je Ifd. m)

L 168 Markierung ca. 100 € (je St.)
Radpiktogramme

BAB 1, L 168 Larmschutzwand Nach Einzelfallprifung

BAB 1, BAB 27, Larmmindernder bei Umsetzung im Zuge

L 168 Fahrbahnbelag anstehender Sanie-

rungsmafinahmen

(bis zu 10 - 20 % teurer

als herkdmmlicher

Splittmastixasphalt)

mehrere Stralen Dialog-Display ca. 2.500 — 5.000 €

je Display (zzgl. Tiefbau)

K2

Strallenraumgestaltung

nach Abstimmung

Tab. 10.1 Vereinfachte Kostenlibersicht
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Fazit

11 Fazit

Die Larmkartierung in der Gemeinde Oyten zeigt belastete Situationen im
Zuge der BAB 1 und BAB 27 sowie der L 168 und der K 2.

Der Larmaktionsplan 4. Stufe der Gemeinde Oyten weist Handlungsstrate-
gien und MaRnahmenempfehlungen fur die wesentlichen Belastungspunkte
auf. Hierbei erfolgt im Rahmen des Larmaktionsplanes eine Schwerpunkit-
setzung auf folgende Bausteine:

— Reduzierung der Kfz-Fahrgeschwindigkeiten auf verschiedenen hoch-
belasteten Stralenabschnitten,

—  Geschwindigkeitsmonitoring durch Dialog-Displays und Radarkontrol-
len,

—  Verstetigung des Verkehrsflusses in den Ortsdurchfahrten durch bauli-
che und querschnittsverdndernde MalRnahmen,

— Verstetigung des Verkehrsflusses und Erhéhung der allg. Verkehrssi-
cherheit durch Rickbau freier Rechtsabbieger an Knotenpunkten,

— Foérderung des Radverkehrs durch Sicherungsmalinahmen flir den
fahrbahnintegriert gefuhrten Radverkehr bei gleichzeitiger Homogeni-
sierung der Verkehrsablaufe,

— Die Nutzung von larmminderndem Fahrbahnbelag kann in Abhangig-
keit des spezifischen Belagstyps, der Geschwindigkeit und des Ver-
kehrsaufkommens eine deutliche Larmminderung in hochbelasteten
Arealen bewirken,

—  Uberpriifung bzw. Verlangerung / Neubau von Larmschutzwallen im
Zuge von hochbelasteten Straflenabschnitten (insb. Im Zuge der
BAB 1).

Die Autobahn GmbH und die NLStBV sind bzgl. der derzeitigen Larmbelas-
tung und der vorgeschlagen MalRnahmen zu einer Stellungnahme aufzu-
fordern, inwieweit hier kurzfristig Entlastungen zu erzielen sind.

Die Beteiligung der Blrger und Blrgerinnen sowie der Trager offentlicher
Belange (TOB) wurde durchgefiihrt. Anregungen und Bedenken aus dem

Beteiligungsverfahren sind im Anhang dokumentiert und kommentiert.

Der Larmaktionsplan wird gemaR § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen
Entwicklungen fur die Larmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren
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Fazit

Uberprift und erforderlichenfalls Gberarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse
des LAP werden dabei ermittelt und bewertet.

Der vorliegende Endbericht zur Larmaktionsplanung 4. Stufe soll am
30.10.2024 im Ausschuss fir Klima, Landwirtschaft, Umwelt, Gemeinde-
entwicklung und Energie (KLUGE) beschlossen werden.

Hannover, 15.10.2024

Dipl.-Ing. Heinz Mazur

- Geschaftsfuhrung -

'_ N B
g (TJ J_'Umwelt und Verkehr GmbH 41



	INHALTSVERZEICHNIS
	TABELLENVERZEICHNIS
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS
	1 Einleitung
	2 Aufstellung des Lärmaktionsplanes
	2.1 Grundlagen
	2.2 Wesentliche Neuerungen im Rahmen der Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung der 4. Stufe
	2.3 Belastung durch Lärm
	2.3.1 Grundlagen
	2.3.2 Auswirkungen der Geräuschbelastung
	2.3.3 Städtebauliche Bewertung von Lärm

	2.4 Auslösewerte der Lärmkartierung

	3 Vorgehen
	4 Analyse der Lärmbelastung
	4.1 Lärmkarten
	4.2 Lärmkarte Schienenverkehr

	5 Bewertung der Lärmsituation in Oyten
	6 Lärmminderungsstrategien und -potenziale
	6.1 Stellung der LAP
	6.2 Strategien der Lärmaktionsplanung
	6.3 Handlungsfelder und Maßnahmen
	( Verkehrsvermeidung
	( Verkehrsverlagerung
	( Verkehrslenkung
	( Verringerung der Kfz-Fahrgeschwindigkeiten
	( Verstetigung des Verkehrsflusses
	( Straßenraumgestaltung
	( Vergrößerung des Abstands zur Fahrbahn
	( Verbesserung der Fahrbahnbeläge
	( Öffentlichkeitsarbeit

	6.4 Leitlinien bei der Maßnahmenwahl

	7 Handlungskonzept zum Lärmaktionsplan
	7.1 Vorhandene bzw. geplante Maßnahmen
	7.2 Evaluierung Maßnahmenkonzept 3. Stufe
	7.3 Ergänzende Maßnahmenvorschläge 4. Stufe
	7.4 Verantwortung der Baulastträger

	8 Ruhige Gebiete
	9 Wirkungen
	10 Kostenschätzung
	11 Fazit

